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Mündliche Anfrage  
 
für die 123. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 5.Oktober 2016 
 
 
 
 
Geschäftsbereich des Innenministeriums 
 

85 Abgeordneter 
Ralf Witzel   FDP 

Niederlagenserie der Landesregierung vor 
nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerich-
ten – Wie geht die Landesregierung nun wei-
ter mit der deutlich verschärften verfassungs-
widrigen Frauenquote um?  
 
Mit dem sogenannten Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz unter Federführung des Finanz- und 
des Innenministers hat die Landesregierung trotz 
des jahrelangen Beratungsvorlaufs zahlreiche 
Erwartungen enttäuscht, den öffentlichen Dienst 
in Nordrhein-Westfalen attraktiver, flexibler und 
leistungsorientierter neu aufzustellen und damit 
in Zeiten des Fachkräftemangels für mehr Berufs-
einsteiger interessanter zu gestalten. 
 
Im genauen Gegensatz dazu hat dieses Gesetz 
bislang eher dazu beigetragen, mit der drastisch 
verschärften Frauenquote die Belegschaften zu 
spalten, Klagen zu forcieren und zahlreiche leis-
tungsstarke weibliche wie männliche Bedienstete 
bei Beförderungsperspektiven in einer Situation 
der Rechtsunsicherheit und Demotivation zurück-
zulassen. 
 
Die gesetzlichen Neuregelungen sehen explizit 
vor, als Regelfall innerhalb bestimmter Bandbrei-
ten bei der Postenvergabe oder Beförderungen 
sogar schlechter qualifizierte Frauen ihren besser 
qualifizierten männlichen Kollegen vorziehen zu 
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müssen. Mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen 
Neuregelung sind dafür die Beförderungslisten 
grundlegend neu sortiert worden. Etliche Frauen 
sind dadurch teils erheblich aufgestiegen und 
viele Männer mit ihrer Platzierung über Nacht 
deutlich nach unten gerauscht, ohne dass dies 
durch eine Änderung ihrer Arbeitsleistung nur an-
satzweise zu rechtfertigen wäre.  
 
Im Ergebnis führt das dazu, dass eine Beamtin in 
der Finanzverwaltung mit der Leistungsbewer-
tung von 41 Punkten einem Beamten mit 44 
Punkten vorgezogen wird, da beide sich formal 
innerhalb derselben Hauptnote befinden. Polizei-
beamtinnen mit einer Wertsumme von 21 Punk-
ten werden männlichen Kollegen mit 24 Punkten 
vorgezogen, da sie in eine Vergleichskategorie 
fallen. Damit wird ausdrücklich auch gezielt ge-
gen die vom Oberverwaltungsgericht für erforder-
lich gehaltene Ausschärfung der Leistungsbe-
wertung verstoßen. Es ist der Landesregierung in 
den letzten Jahren gerade vom Gericht aufgege-
ben worden, die vorhandenen Leistungsunter-
schiede möglichst genau zu ermitteln, um stets 
zu einer leistungsgerechten Personalauswahl-
entscheidung zu kommen. In dem aktuell prakti-
zierten Vorgehen des Landes ist der verfas-
sungswidrige Verstoß gegen das gebotene Leis-
tungsprinzip evident. 
 
Die Rechtsauffassung der FDP-Landtagsfraktion 
haben in den letzten Wochen bereits drei Verwal-
tungsgerichte in Nordrhein-Westfalen ausdrück-
lich bestätigt. In allen zugrundeliegenden Fällen 
haben sich diskriminierte Männer gegen die Be-
vorzugung von leistungsschlechteren weiblichen 
Kolleginnen gewandt. Mit Erfolg: Die Verfas-
sungswidrigkeit der hoch umstrittenen rot/grünen 
Neuregelung zur Frauenquote ist bislang von al-
len damit befassten Gerichten in unserem Bun-
desland bestätigt worden. Die detaillierten Ent-
scheidungsgründe für die gerichtlichen Be-
schlüsse können den jeweiligen Aktenzeichen 2 
L 2825/16 / 2 L 2866/16 (VG Düsseldorf), 2 L 
1159/16 (VG Arnsberg) sowie 1 L 616/16 (VG 
Aachen) entnommen werden. Bislang sind be-
reits rund vierzig Rechtsstreitigkeiten zur Frauen-
quote bei den Gerichten anhängig. 
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Doch anstatt den rechtlichen Mangel möglichst 
zeitnah zu beheben, drohen durch das Verhalten 
der Landesregierung nun jahrelang fortgesetzte 
weitere Rechtsstreitigkeiten durch die Instanzen.  
 
Zugleich berichten immer mehr klagewillige Be-
amte, dass Sie von ihren Vorgesetzten gedrängt 
werden, bei verfassungswidrigen Beförderungen 
auf Rechtsmittel zu verzichten, um sich selbst 
keine zukünftigen dienstlichen Nachteile einzu-
handeln. Derlei in einem Rechtsstaat völlig inak-
zeptable Vorgehensweisen sind bislang insbe-
sondere aus den Polizeipräsidien Aachen, Bo-
chum, Bonn und Duisburg bekannt geworden. 
Diese Vorgänge sind von Rechtsschutzsuchen-
den gegenüber Anwälten, Journalisten oder der 
Politik so dargestellt worden. Der Innenminister 
sollte gegenüber Parlament und Öffentlichkeit 
ganz transparent darlegen, welche konkreten 
Maßnahmen er zu welchem Zeitpunkt gegen 
diese inakzeptablen Zustände ergriffen hat. 
 
Die aktuelle Lage führt zu einer völlig unhaltbaren 
Beförderungswillkür in etlichen Landesbehörden. 
Die individuellen Chancen für einen beruflichen 
Aufstieg hängen vom bloßen Zufall ab, welche 
Beförderungslisten gerade gesperrt sind, in wel-
chem Ressort Sonderbeförderungswellen zur 
Abfederung der Klagebereitschaft stattgefunden 
haben und wie die örtliche Dienststelle teils völlig 
abweichend von anderen Behörden mit der Prob-
lematik umgeht. Eine einheitliche Rechtsanwen-
dung liegt derzeit nicht einmal innerhalb aller 
Ressorts vor. 
 
Die Landesregierung sollte dem Parlament daher 
detailliert darlegen, wie sie schnellstmöglich wie-
der zu einer rechtskonformen Stellenbesetzung 
sowie Beförderungspraxis zurückkehren möchte 
und wie sie mit den real vorhandenen Problemen 
ihres für viele Landesbeamte demotivierenden 
Gesetzes im einzelnen umzugehen gedenkt. 
 
 
Wie geht die Landesregierung nun weiter mit der 
deutlich verschärften verfassungswidrigen Frau-
enquote um? 
 

 
 
 


